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Vorwort zur 2. Auflage

Die Autoren freut, dass das Handbuch gut angenommen wurde und bereits nach kurzer
Zeit drei Nachdrucke erforderlich machte. Um dem regen Interesse nachzukommen, wird
die zweite Auflage und damit eine Aktualisierung vorgelegt. Sie berücksichtigt zwischen-
zeitliche Rechtsänderungen und bringt das Handbuch auf den aktuellen Stand Septem-
ber 2024. Einige Kapitel sind vor allem aufgrund neuer Förderstrukturen gänzlich über-
arbeitet worden.

Gerade in jüngster, krisengeschüttelter Zeit bedient sich die Politik weiter, bisweilen
auch verstärkt, der Fördermittelvergabe zur Durchsetzung wichtiger Ziele und Maßnah-
men. Vielen Antragstellern ist daran gelegen, finanzielle Unterstützungen der öffentlichen
Hand zu erhalten, oftmals aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Neben der Vermittlung
(rechts)politischer und umfassender rechtlicher Aspekte bleibt es daher ein wichtiges An-
liegen der Verfasser, dem Nutzer des Buches eine Hilfe an die Hand zu geben, die ihn in
die Lage versetzt, die Gewährung von Fördermitteln zielgerichtet anzugehen.

Die bewährte Konzeption des Handbuchs wurde beibehalten: Die Autoren aus Praxis
und Wissenschaft verantworten gemeinsam das Werk und stehen für die verschiedenen
Blickwinkel, insbesondere den der Fördergeber- und den der Fördernehmerseite, sowie die
wissenschaftliche Einordnung. Ausgerichtet an den jeweiligen Verfahrensabläufen werden
die grundlegenden zuwendungsrechtlichen Vorgaben dargestellt und erläutert. Dabei halten
die Autoren an ihrer Absicht fest, zugleich einen Beitrag zur – dringend erforderlichen –
rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung zu leisten. Durch die häufige Anführung des
Handbuchs als Quellenbeleg in Rechtsprechung und Schrifttum sehen sie sich in dieser
Vorgehensweise bestätigt.

Frau Richter ist als Autorin ausgeschieden. Herr Dr. Frömgen setzt ihre Arbeit am Werk
fort.

Anregungen und Kritik werden dankbar entgegengenommen.

Düsseldorf und Speyer im Februar 2025 Müller/Ziekow/Frömgen
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Vorwort zur 1. Auflage

Während das ebenfalls das Ausgabeverhalten öffentlicher Auftraggeber regelnde Kartellver-
gaberecht der §§ 97 ff. GWB mit seinen Begleitregelungen – jedenfalls seit den 1997
etablierten effektiven Rechtsschutzmöglichkeiten – ganze Bibliotheken mit Spruchpraxis
und rechtswissenschaftlicher Literatur füllt, trifft dieser Befund für den finanzwirtschaftlich
mindestens so bedeutsamen und wegen der Vielzahl zu beachtender Vorschriften nicht
minder komplexen Bereich des Zuwendungsrechts nicht zu.

Das mangelnde Interesse des Schrifttums, sich mit der Materie näher zu befassen, ist wohl
letztlich dem Umstand geschuldet, dass in der Vergangenheit vollere Kassen oder eine
antizyklische Politik des staatlichen Gegensteuerns von Nachfrageausfällen durch zusätzliche
Finanzhilfen und damit gefüllte Fördertöpfe wenig Anlass zur kritischen Auseinanderset-
zung gaben. Zudem haben die starke Prägung des Zuwendungsrechts durch Binnenrege-
lungen und die Verwaltungspraxis sowie die im Zuge von Förderprozessen nicht justizi-
ablen Auseinandersetzungen innerhalb staatlicher Stellen dazu geführt, dass Gerichte kaum
mit Streitigkeiten befasst und Fragenkreise aufgeworfen wurden1. So blieb auch die rechts-
wissenschaftliche Durchdringung des Zuwendungsrechts hinter den Notwendigkeiten zu-
rück. Spärliche Literatur findet sich fast nur zu Einzelfragen des Subventionsrechts.

Es wird dem aufmerksamen Beobachter jedoch nicht verborgen geblieben sein, dass mit
sich weiter zuspitzenden Haushaltszwängen des Bundes, der Länder und Kommunen bzw.
den damit notwendig gewordenen Neujustierungen wichtiger Politikziele auch die Befas-
sung mit dem Zuwendungsrecht zunimmt. Denn der Wettbewerb um Mittel aus den nicht
mehr so prall gefüllten Fördertöpfen ist härter geworden. Für Zuwendungsempfänger wird
es schwerer, einen Förderzugang zu erhalten. Zuwendungen an Wettbewerber werden
hinterfragt. Zugleich sind Bewilligungsstellen verstärkt gehalten, mit den knapper werden-
den Mitteln effizienter zu wirtschaften und das systemimmanente Finanzierungsrisiko des
Steuerzahlers mit wirksamen, zielgerichteten Regelungen in unanfechtbaren Bewilligungs-
bescheiden einzudämmen. Dies führt verstärkt zu Rückforderungen gewährter Mittel,
mitunter erst Jahre2 nach dem Abschluss der Fördermaßnahme.

Begünstigte sind häufig überfordert, wenn sie zahlreiche Bestimmungen auch noch nach
Bewilligung beantragter Fördergelder beachten müssen. Oftmals ist ihnen nicht einmal
bewusst, dass sie sich über Jahre hinweg in einem Pflichtenkreis bewegen3. So werden sie
vermehrt – häufig nachdem gewährte Mittel bereits eingesetzt und damit „verbraucht“ sind
– mit Rückforderungen konfrontiert, mit denen zunehmend auch die Gerichte befasst
werden4. Vor allem Rückforderungsansprüche wegen Verstößen gegen Auflagen mit ver-
gaberechtlichen Vorgaben haben eine Prozessflut ausgelöst und damit eine Kehrtwende
eingeleitet, die ihre Entsprechung nun auch im Schrifttum zu finden scheint5.

1 Dittrich, BHO, § 23 Anm. 2.1. Rechtsstreitigkeiten „innerhalb der staatlichen Seite, etwa zwischen
Fachministerien und Finanzministerium oder Rechnungshof, können grundsätzlich nicht vor Gericht
ausgetragen werden, weil es sich um unzulässige ‚Insichprozesse‘ handeln oder im Verhältnis zum Rech-
nungshof die Klagebefugnis fehlen würde.“.

2 Ebenso Folnovic/Hellriegel NVwZ 2016, 638 und Zöpfl KommJur 2013, 88.
3 Ähnlich Zöpfl KommJur 2013, 88.
4 So auch Dittrich, BHO, § 23 Anm. 2.1, jedenfalls in den Fällen einer einmaligen Förderung; würden

weitere Zuwendungen erwartet, versuche man atmosphärische Störungen durch Gerichtsverfahren mög-
lichst zu vermeiden.

5 S. eingehend Müller in Byok/Jaeger Vergaberecht Einl. C, insb. Rn. 3 f. u. 19 ff.; ders. VergabeR 2006,
592 (593 u. 597 ff.): Allein die (damalige) Wasser- und Schifffahrtsdirektion West hatte eigenen Angaben
zufolge mehr als 20 Verfahren abzuwickeln. S. ferner Laumann/Scharf NZBau 2013, 208 (mit über-
wiegend Entscheidungsangaben außerhalb Nordrhein-Westfalens in Fn. 3.
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Vor diesem Hintergrund müssen potentielle Antragsteller und Verfahrensbeteiligte nicht
nur Kenntnisse der einschlägigen Zuwendungsrichtlinien, sondern auch der haushalts- und
verwaltungsverfahrensrechtlichen Regelungen erwerben, wenn sie nicht Fachberater beauf-
tragen wollen. Die komplexe Rechtsmaterie erschließt sich nur schwer. Schwierigkeiten
bereiten neben der Vielzahl der Bestimmungen und deren Auslegung auch die große
Anzahl von Binnenregelungen sowie das durch „Verschachtelungen“ geprägte Regelungs-
gerüst. Ausgewiesene Berater sind schwer zu finden und wollen honoriert werden, Kom-
petenzcenter oder andere Stellen mit Beratungsauftrag weisen oft nur mäßige Erfolge auf.

Das Buch will helfen, diese Lücke zu schließen. Dabei haben sich Verlag und Verfasser
von der Überlegung leiten lassen, die Darstellung möglichst an den tatsächlichen Abläufen
auszurichten und das Vorgehen aus der Sicht der Akteure darzustellen. Besondere Auf-
merksamkeit wurde den innerbehördlichen Entscheidungsprozessen gewidmet, weil sich
der verwaltungsinterne Bereich Außenstehenden oft nur schwer erschließt. Damit richtet
sich das Buch an alle am Fördergeschehen Interessierte und Beteiligte, insbesondere an die
Antragsteller und deren Vertreter, aber auch an die Verfasser rechtlicher Förderrahmen der
Zuwendungsgeber sowie die Beschäftigten der Bewilligungsstellen und der Prüfungsorga-
ne.

Nicht behandelt wurden die vielgestaltigen Förderzugänge. Bei der Vielzahl der För-
derkulissen kann keine annähernd komplette und zugleich handhabbare Zusammenstellung
verfasst werden. Hierzu konnten lediglich weiterführende Hinweise erfolgen. Aber alle das
Förderprogramm bildenden Regelungen fußen letztlich auf dem allgemeinen Zuwen-
dungsrecht bzw. dem staatlichen Haushaltsrecht. Mit dem Rüstzeug dieses Handbuches
werden die Leserinnen und Leser daher in die Lage versetzt, mit den Vorgaben spezieller
Förderrichtlinien besser umzugehen und die regelmäßig dabei zu beachtenden allgemeinen
Voraussetzungen zu erfüllen. Das ist eine zentrale Intention dieses Werks.

Anregungen und Kritik zur Verbesserung des Handbuchs sind den Verfassern sehr will-
kommen (hansmartin.mueller@vm.nrw.de).

Der Lektorin des Verlags C.H. Beck, Frau Dr. Katja Haberzettl, die sich des Handbuchs
engagiert angenommen und dessen Fertigstellung verständnisvoll betreut hat, sei an dieser
Stelle herzlich gedankt.

Düsseldorf/München/Speyer, im Juni 2017
Hans Martin Müller Bettina Richter Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow

Vorwort zur 1. Auflage
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